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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1979

Norm

DSt 1872 §2 B

RAO §10 Abs1

Rechtssatz

Wenn ein Rechtsanwalt bis kurz vor Ausgleichserö5nung die Ausgleichsverwalter und später als Masseverwalter die

Rechte der Gläubiger gegen seine bisherige Klientin wahrzunehmen hatte, so begründet dies den Verdacht eines

Disziplinarvergehens. Auch die Geltendmachung von eigenen Forderungen und die Durchsetzung der Forderungen der

Konkursgläubiger gegen seine ehemalige Klientin ist standesrechtlich in der gleichen Richtung zu beurteilen.
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